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Gebührentarif gemäß § 1 der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Luckenwalde gültig ab 01.01.2021 
 
Die nachfolgenden Gebühren gelten für die kommunalen Friedhöfe in Luckenwalde „Waldfriedhof“ und 
Friedhof „Vor dem Jüterboger Tor“ sowie im Ortsteil Kolzenburg. 
 
1. Bestattungsgebühren 
1.1. Ausheben und Schließen der Gruft 

a) Erdbestattung Erwachsene          408,00 EUR 
b) Kinder (bis 5 Jahre)           157,00 EUR 
c) Urnen             117,00 EUR 

1.2. Kapellenbenutzung       
      a) Kapellenbenutzung           127,00 EUR 

b) Nutzung der Trauerhalle in Kolzenburg           28,00 EUR 
1.3. Bereitstellung der Platte an der Urnenwand         769,00 EUR 
1.4. Namenskennung neue Urnengemeinschaftsanlage Waldfriedhof       lt. Rechnung des Beauftragten 
 
2. Nutzungsgebühren 
a) Erdeinzel- und Erdeinzelkindergrabstätte (ab.6.Lj.) 25 Jahre      816,00 EUR 
b) Erdeinzelwahlgrabstätte    25 Jahre   1.223,00 EUR 
c) Erddoppelwahlgrabstätte    25 Jahre   2.447,00 EUR 
d) Mehrstellige Wahlgrabstätte    25 Jahre   2.936,00 EUR 
e) Erdeinzelkindergrabstätte (bis 5.Lj.)   20 Jahre      431,00 EUR 
f)  Urneneinzelgrabstätte    25 Jahre      212,00 EUR 
g) Kleine Urnenwahlgrabstätte    25 Jahre      294,00 EUR 
h) Große Urnenwahlgrabstätte    25 Jahre      636,00 EUR 
i)  Urnengemeinschaftsanlage    25 Jahre      650,00 EUR 
j)  Urnenwand                       25 Jahre      715,00 EUR 
k)  Baumbestattung                         25 Jahre      843,00 EUR 
l)   Erdgemeinschaftsanlage            25 Jahre   1.667,00 EUR 
 
3. Verlängerung des Nutzungsrechts durch Nachkauf 
a) Erdeinzel- und Erdeinzelkindergrabstätte (ab 6.Lj.) pro Jahr        33,00 EUR 
b) Erdeinzelwahlgrabstätte    pro Jahr        49,00 EUR 
c) Erddoppelwahlgrabstätte    pro Jahr        98,00 EUR 
d) Mehrstellige Wahlgrabstätte    pro Jahr      117,00 EUR 
e) Erdeinzelkindergrabstätte (bis 5.Lj.)   pro Jahr        22,00 EUR 
f)  Urneneinzelgrabstätte    pro Jahr          8,00 EUR 
g) Kleine Urnenwahlgrabstätte    pro Jahr        12,00 EUR 
h) Große Urnenwahlgrabstätte    pro Jahr        25,00 EUR 
j)  Urnenwand      pro Jahr        28,00 EUR 
k)  Baumbestattung     pro Jahr        33,00 EUR 
l)   Erdgemeinschaftsanlage    pro Jahr        65,00 EUR 
 
4. Verwaltungsgebühren 
4.1. Genehmigung für die Ausführung gewerblicher Arbeiten         21,00 EUR 
4.2. Genehmigung für Grabmalanträge            23,00 EUR 
 
5. Sonstige Gebühren 
5.1. Umbettungen 

a) Erdbestattung Erwachsene                 lt. Rechnung des Beauftragten 
b) Erdbestattung Kinder      lt. Rechnung des Beauftragten 
c) Urnen             234,00 EUR 
    Bei beschädigten Urnen werden die Urnenkapsel und zusätzliche  
    Leistungen gesondert berechnet. 

5.2. Ausbettungen 
a) Erdbestattung Erwachsene     lt. Rechnung des Beauftragten 
b) Erdbestattung Kinder      lt. Rechnung des Beauftragten 
c) Urnen             117,00 EUR 
    Bei beschädigten Urnen werden die Urnenkapsel und zusätzliche  
    Leistungen gesondert berechnet. 

5.3. Übersenden der Urne zur Beisetzung auf auswärtigen Friedhöfen        51,00 EUR 
               plus bare Auslagen 

5.4. Grabeinfassungen  
Urnengrabstätte Feld D und UH1 Waldfriedhof  
Einfassung aus Natursteinpflaster            26,00 EUR 


